
 

Betreuungsvertrag 
 
 
zwischen 

 
Fintosch 
International Toddler School & Kindergarten 
Guiollettstrasse 50 Gräfstrasse 47-50 
60325 Frankfurt  60486 Frankfurt 
069-77 07 69 11 069-71 91 29 58 
 
vertreten durch  
Silvia Staab 
 
Und den Erziehungsberechtigten  
Für das Kind: 
Name, Vorname: ………………………………………………Geschlecht:..…………….. 
 
Geburtsdatum: ……………………………… Nationalität: ……………………………….. 
 
Anschrift:  
Strasse:………………………………………………………………………………………... 
 
PLZ: …………………………………………....Ort: ……………………………………….... 
 
Mutter 
Name, Vorname: ……………………………………………………………………………... 
 
Anschrift: (falls abweichend)  
Strasse:………………………………………………………………………………………... 
 
PLZ: …………………………………………....Ort: ……………………………………….... 
 
Telefon: ……………………………………….. Handy: …………………………………….. 
 
E-Mail:………………………………………………………………………………………….. 
 
Arbeitgeber:………………………………………………………………………………….... 
 
Vater 
Name, Vorname: ……………………………………………………………………………... 
 
Anschrift: (falls abweichend)  
Strasse:………………………………………………………………………………………... 
 
PLZ: …………………………………………....Ort: ……………………………………….... 
 
Telefon: ……………………………………….. Handy: …………………………………….. 
 
E-Mail:………………………………………………………………………………………….. 
 
Arbeitgeber:………………………………………………………………………………….... 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
Im Falle von getrennt lebenden Eltern bitte Sorgerecht angeben: 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
Art der Einrichtung: Kinderbetreuung für Kinder von ____________ Jahren 
 
Betreuungsgebühren laut Anlage  
 
Der Betreuungsplatz für das o. g. Kind soll ab dem ………………………………….. 
 
zur Verfügung stehen. Das Kind wird Mo-Fr  
 
od. an folgenden Tagen: …………………………………………………………………… 
 
von ……………………….Uhr bis ………………………….Uhr betreut.  
 
Späteste Bringzeit 9.00 Uhr. 
 
Evtl. ……………………………………………………………………………………………. 
 
 
Erkrankungen: 
Erkrankte Kinder können die International Toddler School nicht besuchen. Die 
Erziehungsberechtigten sind verpflichtet, Erkrankungen des Kindes anzuzeigen, 
insbesondere ansteckende Infektionskrankheiten wie Masern, Scharlach, Keuchhusten, 
usw. Tritt die Erkrankung während der Betreuung in der International Toddler School 
auf, werden die Erziehungsberechtigten unverzüglich benachrichtigt. 
Nach der Genesung des Kindes muss ein ärztliches Attest vorgelegt werden, das 
bestätigt, dass keine Ansteckungsgefahr besteht. Medikamente verabreichen wir nur 
nach schriftlicher Genehmigung des Artzes. 
 
 
Aufsichtspflicht: 
Die Aufsichtspflicht der Betreuungseinrichtung beginnt mit der Übergabe des Kindes 
durch die Fachkräfte der Einrichtung und endet mit der Übergabe an die 
Erziehungsberechtigten. Falls das Kind nicht von dem in der Anlage genannten 
Personen abgeholt wird, muss der International Toddler School mitgeteilt werden, wer 
das Kind abholen darf. 
 
 
Vertragsabschluss: 
Nach Eingang der Anmeldegebühr i.H. von Euro 250.00 ist der Vertrag für beide Seiten 
rechtsverbindlich, ein Rücktritt ist dann nur mit der ordentlichen Kündigung möglich. 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
Kündigung: 
Die ordentliche Kündigungsfrist für den Kinderbetreuungsvertrag beträgt 8 Wochen zum 
Monatsende für beide Vertragsparteien. International Toddler School hat das Recht den 
Betreuungsvertrag fristlos zu kündigen, wenn bis zum Ende des Monats keine Zahlung 
erfolgt ist. Die International Toddler School behält sich vor, in besonderen Fällen 
außerordentliche Kündigungen auszusprechen. 
 
 
Zahlung: 
Der Betreuungsbeitrag ist auch zu entrichten, wenn das Kind wegen Krankheit oder 
Urlaub die Einrichtung nicht besuchen kann und während der Ferien der International 
Toddler School. Der Betreuungsbetrag richtet sich nach den von den Eltern gewählten 
Betreuungszeiten. Preisliste als Anhang. 
 
 
Lastschrifteinzugsverfahren: 
Die Zahlung der monatlichen Teilnahmegebühr erfolgt im Lastschrifteinzugsverfahren. 
Die Abbuchung erfolgt am 1. eines jeden Monats. 
 
 
Öffnungszeiten: 
Montag bis Freitag von 8.00 Uhr bis 17.00 Uhr  
An Feiertagen bleibt die International Toddler School geschlossen. 
 
 
Ferien: 
An Weihnachten und im Sommer bleibt unsere Einrichtung in der Guiolettstrasse für 
jeweils 2 Wochen geschlossen. Termine werden bekannt gegeben. Fintosch behält sich 
jedoch vor, Ferienzeiten in beiden Einrichtungen in einem Umfang von insgesamt nicht 
mehr als 5 Wochen einzuführen und die Lage der Ferienzeiten in Anlehnung an die 
Schulferienzeiten des Landes zu gestalten. 
 
Anlage 1 und 2 ist Bestandteil dieses Vertrages 
 
 
 
Datum  Unterschrift Fintosch International Toddler School 
 
 
___________________________________________________________________ 
Datum  Unterschrift Erziehungsberechtigte 


